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regelt in erster Linie die Erfordernisse, um Halden und 
Restlöcher so zu gestalten und in einem solchen Zustand 
zu erhalten, daß durch sie die öffentliche Sicherheit und 
die Volkswirtschaft nicht gefährdet und landeskulturellen 
Anforderungen entsprochen wird. In der АО sind dazu 
die erforderlichen Aufgaben, Rechte und Pflichten der 
Leiter der Betriebe, Einrichtungen und Organe und der zu
ständigen staatlichen Organe festgelegt. Bereits im Sta
dium der Vorbereitung von Investitionen, bei der Projek
tierung und der Betriebsplanung sowie beim Betreiben von 
Halden und beim Entstehen von Restlöchern sind zur Ge
währleistung der genannten Zielsetzung die in der АО 
dazu festgelegten Anforderungen und Bedingungen — wie 
z. B. zur Gestaltung von Böschungen, zur Einhaltung von 
Sicherheitsabständen, zur Wasserableitung und zum Ero
sionsschutz, zur Absperrung, Sicherung und Kontrolle — 
rechtzeitig zu planen, festzulegen bzw. durchzuführen.

Für den Fall, daß Leiter von Betrieben bzw. Organen 
oder zuständige leitende Mitarbeiter gegen die in der АО 
festgelegten Aufgaben und Pflichten, gegen Verfügungen 
und Anweisungen der Obersten Bergbehörde, der Bergbe
hörden oder ihrer weisungsberechtigten Mitarbeiter sowie 
gegen Auflagen der zuständigen Staatsorgane verstoßen, 
ist die Anwendung von Ordnungsstrafbestimmungen vor
gesehen.

Zur komplexen langfristigen Planung und Vorbereitung 
der generellen Verkehrsentwicklung im jeweiligen Terri
torium legt die АО über die Generalverkehrsplanung vom 
28. Juli 1980 (GBl. I Nr. 27 S. 270) die Grundsätze, den In
halt sowie die Aufgaben der örtlichen Räte und des Mini
steriums für Verkehrswesen bei der Generalverkehrspla
nung fest. Die Generalverkehrspläne müssen mindestens 
einen Zeitraum von 15 Jahren umfassen und sind unter 
Beachtung anderer langfristiger Dokumente (z. B. General
bebauungspläne oder Konzeptionen der Standortverteilung 
der Produktivkräfte) auszuarbeiten. Die АО orientiert da
bei auf die ständige Aktualisierung der Generalverkehrs
pläne und auf eine enge Zusammenarbeit der verantwort
lichen Staatsorgane.

Bei der Ausarbeitung der Generalverkehrspläne ist da
von auszugehen, daß die Inanspruchnahme landwirtschaft
lich genutzten Bodens weitestgehend ausgeschlossen wird. 
Dabei sind die Bestimmungen der BodennutzungsVO vom 
16. Dezember 1964 (GBl. II 1965 Nr. 32 S. 233) zu beachten.

Die Verbindlichkeit von Festlegungen in den General
verkehrsplänen, die materielle und finanzielle Aufwen
dungen erfordern, tritt erst mit der Beschlußfassung über 
die Volkswirtschaftspläne ein.

Für die Sicherheit in der zivilen Luftfahrt ist noch die 
АО über Fluggerät vom 25. August 1980 (GBl. I Nr. 27 
S. 273) erwähnenswert. Sie untersagt den Besitz, die Her
stellung, den Vertrieb und die Benutzung von Hängeglei
tern (z. B. Drachengleiter) und droht für den Fall der Zu
widerhandlung Ordnungsstrafen an.

•

Von staatsrechtlichem Interesse sind zwei vom Ministerrat 
der DDR beschlossene Statuten für Organe des Minister
rates.

Im Statut des Amtes für Jugendfragen beim Minister
rat der DDR — Beschluß des Ministerrates vom 1. Dezem
ber 1980 (GBl. I Nr. 36 S. 369) — sind Aufgaben, Stellung 
und Zielrichtung der Tätigkeit dieses Amtes festgelegt, das 
die Kontrolle der Durchführung staatlicher Aufgaben sozia
listischer Jugendpolitik sichert. In engem Zusammenwir
ken mit dem Zentralrat der FDJ richtet es seine Tätig
keit vor allem auf die kommunistische Erziehung aller 
Jugendlichen und unterbreitet Vorschläge zur Festlegung 
jugendpolitischer Aufgaben in Rechtsvorschriften sowie in 
Beschlüssen des Ministerrates. Das Amt nimmt u. a. Ein
fluß auf die Ausarbeitung der Jugendförderungspläne, auf 
die Bewegung der Messe der Meister von morgen, auf die 
Entwicklung der Einrichtungen der Jugendtouristik sowie 
auf die Vorbereitung und Durchführung der Feriengestal
tung der Schüler und der Urlaubsgestaltung der Lehrlinge. 
Der Leiter des Amtes ist für die staatliche Leitung der Ju
gendforschung verantwortlich.

Das Statut des Nationalen Rates der DDR zur Pflege 
und Verbreitung des Deutschen Kulturerbes — Beschluß 
des Ministerrates vom 11. September 1980 (GBl. I Nr. 28 
S. 275) — regelt Stellung, Aufgaben und Arbeitsweise dieses 
Rates, der den Ministerrat bei der Planung und Organisa

tion der Pflege und Verbreitung des deutschen Kulturerbes, 
insbesondere im Hinblick auf die Bewahrung und Aneig
nung von Werken, Werten und Ereignissen von nationaler 
Bedeutung, beraten und unterstützen soll. In den Natio
nalen Rat werden durch den Vorsitzenden des Ministerra
tes Vertreter staatlicher Organe, gesellschaftlicher Organi
sationen sowie kultureller und wissenschaftlicher Institu
tionen berufen. Vorsitzender des Nationalen Rates ist der 
Minister für Kultur.

In diesem Zusammenhang sei abschließend auf eine wei
tere Rechtsvorschrift auf dem Gebiet der Kultur hinge
wiesen: auf die 2. DB zur VO über den Staatlichen Mu
seumsfonds der DDR — Leihverkehr und Tausch musealer 
Objekte und Sammlungen — vom 16. Oktober 1980 (GBl. I 
Nr. 32 S. 309).9

Leihverkehr und Tausch musealer Objekte und Samm
lungen haben als wichtige Formen des internationalen 
Kulturaustauschs hervorragende politische, geistig-kultu
relle und wissenschaftliche Bedeutung, erfordern zugleich 
aber höchste Sicherheit für das davon betroffene Kultur
gut. Mit dieser Regelung wird die Möglichkeit einer offen
siven und flexiblen Kulturpolitik seitens der DDR als ent
sendende oder empfangende Seite im Kulturaustausch ge
sichert. Im Entscheidungsprozeß über den Tausch und den 
Leihverkehr werden sowohl völkerrechtliche Vereinbarun
gen, denen die DDR verpflichtet ist, als auch internatio
nale Gepflogenheiten im Leihverkehr und Tausch und die 
Abgrenzung der Verantwortungsbereiche im Staatsaufbau 
der DDR berücksichtigt. So können — ausgehend von den 
allgemeinen Erfordernissen beim Leihverkehr und 
Tausch — in den Verantwortungsbereichen der Minister und 
Leiter anderer zentraler Staatsorgane, denen jeweils die 
Museen unterstehen, soweit erforderlich, Sonderregelungen 
getroffen werden. Die konsequenten Regelungen für Scha
denersatzansprüche im Schadensfall dienen primär dazu, 
alle Leihnehmer zu höchster Sorgfalt beim Umgang mit 
geschütztem Kulturgut anzuhalten und dadurch Schäden 
und Verluste von vornherein abzuwenden.
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